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Ordnung zur Änderung der fachspezifischen
Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang

„Hispanistik/Spanisch – Sprachen, Literatur und
Geschichte Spaniens und Iberoamerikas/Lenguas,
literatura e historia de España e Iberoamérica“ mit

Haupt- und Nebenfach der Universität Bremen

Vom 31. Juli 2008

Der Fachbereichsrat 10 (Sprach- und Literaturwis-
senschaften) hat auf seiner Sitzung am 31. Juli 2008
gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 2 des Bremischen Hochschulge-
setzes (BremHG) i.V.m. § 62 BremHG in der Fassung
der Bekanntmachung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. 
S. 339) folgende Änderungsordnung beschlossen: 

Artikel 1

Die fachspezifische Prüfungsordnung für den Ba-
chelorstudiengang „Hispanistik/Spanisch – Sprachen,
Literatur und Geschichte Spaniens und Iberoameri-
kas/Lenguas, literatura e historia de España e Ibero-
américa“ vom 20. Juli 2006 (Brem.ABl. S. 644), zuletzt
geändert am 12. Dezember 2007 (Brem.ABl. 2008 
S. 281), erhält folgende Fassung:

1. In Abschnitt 1 § 4 Abs. 2 wird der Satz „Eine Modul-
prüfung kann je nach Anzahl der Teilmodule aus
mehreren Teilprüfungen bestehen (vgl. § 4 Abs. 6).“
gestrichen.

2. Abschnitt 1 § 4 Abs. 7 erhält folgende Fassung:

„(7) Modulprüfungen können aus mehreren Teil-
prüfungen bestehen. In Modulprüfungen, die aus
mehreren Teilprüfungen bestehen, muss jede Teil-
prüfung mindestens mit „ausreichend“ bestanden
werden.“

3. In Abschnitt 2 § 4 Abs. 2 wird der Satz „Eine Modul-
prüfung kann je nach Anzahl der Teilmodule aus
mehreren Teilprüfungen bestehen.“ gestrichen.

4. Abschnitt 2 § 4 Abs. 7 erhält folgende Fassung:

„(7) Modulprüfungen können aus mehreren Teil-
prüfungen bestehen. In Modulprüfungen, die aus
mehreren Teilprüfungen bestehen, muss jede Teil-
prüfung mindestens mit „ausreichend“ bestanden
werden.“

5. In der Anlage 1 wird die Tabelle mit der Überschrift
„Prüfungsanforderungen für das Hauptfach Hispa-
nistik/Spanisch im Überblick“ wie folgt geändert:
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Artikel 2

Diese Änderungsordnung tritt mit der Genehmigung durch den Rektor mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 in
Kraft. Sie wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen veröffentlicht.

Genehmigt, Bremen, den 31. Juli 2008

Der Rektor 
der Universität Bremen




